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Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen 
Gremien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarkt-
politik will das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in 
seine wissenschaftliche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific 
policy advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary 
committees of the Federal Government and the Federal States and on current central topics 
of labour market policy. 



IAB-Stellungnahme 7/2010 3 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung ..................................................................................................... 4 

Abstract ...................................................................................................................... 4 

1 Vorbemerkung ....................................................................................................... 5 

2 Zu a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU  und der FDP ........................ 5 
Neue Hinzuverdienstregelung (§ 11b Absatz 4) ......................................................... 7 

3 Zu c) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und e) Antrag der Fraktion der 
SPD ............................................................................................................................ 9 
Allgemeiner Mindestlohn ............................................................................................ 9 

4 Zu c) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen .............................................. 10 
Förderung der Integration und Teilhabe von Langzeitarbeitslosen am Arbeitsleben 10 

Vorrang für Ausbildung für Menschen unter 25 Jahren im SGB II ........................... 11 

Einführung eines „Sozialen Arbeitsmarkts“ .............................................................. 12 

Literatur .................................................................................................................... 14 
 

 



IAB-Stellungnahme 7/2010 4 

Zusammenfassung 

Das IAB äußert sich in dieser Stellungnahme zu ausgewählten Aspekten des Ge-
setzentwurfes der Regierungsfraktionen CDU/CSU und FDP sowie der Anträge der 
Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD. Sie betreffen die Begrün-
dung des Regelbedarfs (insbesondere zur Bestimmung der „verdeckten Armut“), die 
neue Hinzuverdienstregelung, die Forderungen nach einem allgemeinen Mindest-
lohn, die Förderung der Integration und Teilhabe von Langzeitarbeitslosen am Ar-
beitsleben, den Vorrang für Ausbildung für Menschen unter 25 Jahren im SGB II 
und die Einführung eines „Sozialen Arbeitsmarkts“. 

Die voraussichtlichen Arbeitsmarktwirkungen, die sich aus der Umsetzung des Ent-
wurfes zu einem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 
Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ergeben, sind nach Ansicht des IAB 
gering. Aus der Regelsatzanpassung resultiert auch keine nennenswerte Ver-
schlechterung der Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung im Niedriglohnbe-
reich. Die Anpassung wird zudem keine größeren fiskalischen Belastungen verursa-
chen. Von der Reform der Freibeträge bei Erwerbstätigkeit im SGB II werden eben-
falls keine signifikanten Arbeitsmarktwirkungen und Zusatzkosten ausgehen. 

Abstract 

In this statement, the IAB comments on selected aspects of a draft law submitted by 
the governing parliamentary parties of the Christian Democrats (CDU/CSU) and 
Liberals (FDP), and on petitions filed by the Green (Bündnis 90/Die Grünen) and 
Left (Die Linke) parties and the Social Democrats (SPD). These propositions are 
concerned with needs for regulation (in particular for the identification of “concealed” 
poverty), the new unemployment benefit top-up regulation, claims for a general 
minimum wage, promotion of the integration and participation of long-term unem-
ployed people in the working life, the priority of education for people under 25 within 
the scope of the Social Code II, and the introduction of a “social labour market”. 

The IAB suggests that foreseeable labour market effects, resulting from the imple-
mentation of a law on the identification of benefit recipients’ needs and on changes 
in the Social Codes II and XII, are rather small. Neither does the adjustment of regu-
lation decrease incentives to take up work in the low-wage sector. The adjustment, 
furthermore, will not create higher fiscal burdens. Neither will the reform of tax ex-
emption (of those topping up Unemployment Benefit II transfers by earnings from 
minor employment) have significant effects on the labour market or lead to addi-
tional costs. 
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1 Vorbemerkung  

Bei durchaus berechtigter und immer auch notwendiger Kritik an einzelnen Aspek-
ten der Grundsicherung für Arbeitsuchende gilt es zu bedenken, dass die Zusam-
menführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Rahmen der Hartz-Reformen ins-
gesamt erfolgreich war. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist ein wichtiges 
Element einer reformierten Arbeitsmarktordnung in Deutschland, die zu mehr Be-
schäftigung und weniger Arbeitslosigkeit beigetragen hat. Insofern besteht kein An-
lass, die Grundsicherung grundlegend zu verändern und den eingeschlagenen Kurs 
einer konsequenten Aktivierung der Hilfebedürftigen zu verlassen. 

Der Gesetzgeber sollte sich bei der Fortentwicklung des SGB II und damit verbun-
dener gesetzlicher Regelungen möglichst an einer politischen Zielhierarchie orien-
tieren. Eine klare Priorisierung erleichtert es, die vielfältigen Zielkonflikte und Wider-
sprüche zwischen einzelnen Vorhaben wenigstens ansatzweise aufzulösen. Dabei 
ist es wichtig, die Arbeitsmarktwirkungen von Reformvorschlägen und ergänzenden 
Maßnahmen zu kennen. Diesem Zweck dient die vorliegende Stellungnahme des 
IAB.  

Das IAB äußert sich darin auf der Basis wissenschaftlicher Befunde zu ausgewähl-
ten Aspekten des Gesetzentwurfes der Regierungsfraktionen sowie der Anträge der 
Opposition – und zwar zur Begründung des Regelbedarfs (insbesondere zur Be-
stimmung der „verdeckten Armut“), zur neuen Hinzuverdienstregelung, zu den For-
derungen nach einem allgemeinen Mindestlohn, zur Förderung der Integration und 
Teilhabe von Langzeitarbeitslosen am Arbeitsleben, zum Vorrang für Ausbildung für 
Menschen unter 25 Jahren im SGB II und zur Einführung eines „Sozialen Arbeits-
markts“. 

2  Zu a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU  
und der FDP 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen kommt der Ge-
setzgeber der Aufforderung des Bundesverfassungsgerichts(BVerfG) nach, die Re-
gelsätze verfassungskonform neu zu bemessen. Das höchste Gericht hatte festge-
stellt, dass die derzeit noch gültigen Regelsätze nicht verfassungsgemäß ermittelt 
wurden und dem Gesetzgeber aufgetragen, ein transparentes Verfahren zur reali-
täts- und bedarfsgerechten Ermittlung der zur Sicherung des Existenzminimums 
notwendigen Leistungen gesetzlich zu verankern. 

Losgelöst von der Frage, ob die vorgesehene Regelleistung bedarfsdeckend ist und 
ihre Bestimmung verfassungskonform erfolgte, zeigt sich, dass die Regelsatzanpas-
sung die Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung im Niedriglohnbereich nicht 
nennenswert verschlechtert. Der Abstand zwischen den impliziten Stundenlöhnen 
der Grundsicherung und den tatsächlich am Markt bezahlten Löhnen verändert sich 
praktisch nicht. Durch die neuen Regelsätze für Erwachsene entstehen nur geringe 
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zusätzliche Ausgaben. Insgesamt ergibt sich somit keine Notwendigkeit zu Steuer-
erhöhungen oder Ausgabenkürzungen an anderer Stelle. 

Der Gesetzentwurf beziffert die Kosten für die Erhöhung der Regelsätze auf insge-
samt 290 Millionen Euro. Dieser Wert ist plausibel und nachvollziehbar. Die Kosten-
schätzung basiert auf den aktuellen Empfängerzahlen. Durch die Anhebung der 
Regelleistung für Erwachsene vergrößert sich der Kreis der Anspruchsberechtigten 
marginal. Unter der Annahme, dass alle zusätzlich anspruchsberechtigten Haushal-
te auch von ihrem Anspruch Gebrauch machen, fallen zusätzliche Kosten in Höhe 
von etwa zehn Prozent der Kostenschätzung der Bundesregierung an. Aufgrund der 
teils nur minimalen Ansprüche und der deshalb zu erwartenden geringen Inan-
spruchnahme kann dieser Aspekt bei der Bezifferung der Gesamtkosten jedoch 
vernachlässigt werden. 

Ein umstrittener Punkt bei der Bestimmung der so genannten Referenzgruppe ist 
die (Nicht-)Berücksichtigung von Haushalten in verdeckter bzw. verschämter Armut 
(Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/3648). Untersuchungen zum Ausmaß 
verdeckter Armut im alten System der Sozialhilfe berechneten für das Jahr 2002 
einen Anteil von Haushalten in verdeckter Armut in Höhe von 67 Prozent aller An-
spruchsberechtigten (Frick/Groh-Samberg 2007). Nach Analysen des IAB 
(Bruckmeier/ Wiemers 2010) liegt der Anteil der Haushalte mit einem nicht realisier-
ten Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II im Jahr 2007 bei etwa 46 Prozent. 
Die IAB-Ergebnisse deuten also darauf hin, dass die Nichtinanspruchnahme mit der 
Einführung des SGB II zurückgegangen ist. Trotzdem liegt die Nichtinanspruchnah-
me noch auf einem hohen Niveau. 

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, „bei der Auswer-
tung künftiger Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) darauf zu achten, 
dass Haushalte, deren Nettoeinkommen unter dem Niveau der Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 
inklusive der Leistungen für Unterkunft und Heizung liegt, aus der Referenzgruppe 
ausgeschieden werden.“ (BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Absatz 169). Eine 
Schätzung der Nichtinanspruchnahme von Anspruchsberechtigten ist aus wissen-
schaftlicher Sicht möglich (siehe oben). In der EVS könnten also verdeckt arme 
Haushalte identifiziert und für die weiteren Berechnungen ausgeschlossen werden. 
Naturgemäß sind solche Schätzungen mit Unsicherheit behaftet. Es erscheint aber 
nicht überzeugend, entsprechende empirische Verfahren deshalb a priori auszu-
schließen. 

Grundsätzlich und losgelöst von der Frage der Verfassungsmäßigkeit der Berück-
sichtigung verdeckt armer Haushalte bei den Berechnungen des Statistikmodells 
muss sich die Politik entscheiden, ob sie das Grundsicherungsniveau auch am Le-
bensstandard von Haushalten mit einem Einkommen unterhalb des bisherigen 
Grundsicherungsniveaus bemessen möchte. Die (Nicht-)Berücksichtigung von ver-
deckt armen Haushalten führt tendenziell zu (höheren) niedrigeren Verbrauchsaus-
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gaben der Referenzgruppe und schließlich zu (höheren) niedrigeren Regelsätzen, 
sowie zu einer (höheren) niedrigeren Belastung der öffentlichen Haushalte. Damit ist 
die Höhe des Regelsatzes im aktuellen Berechnungsmodell auch abhängig von der 
(erfolgreichen) Bekämpfung verdeckter Armut. Des Weiteren ist zu beachten, dass 
aus ökonomischen Gründen sowie Gerechtigkeitsüberlegungen ein hinreichend 
hoher Einkommensabstand zu nichtanspruchsberechtigten Haushalten mit niedrigen 
Erwerbseinkommen wünschenswert ist. 

Einen für alle gleichen, objektiven Regelbedarf gibt es nicht. Entsprechend kann die 
Ermittlung des soziokulturellen Existenzminimums nicht wertfrei durch ein rein sta-
tistisches Verfahren erfolgen. Letztlich muss der Regelsatz gesellschaftlich definiert 
und ausgehandelt werden. 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch nennt nur ein explizites Ziel: Die Anreize zur Aufnahme einer voll sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung für Haushalte mit Arbeitslosengeld II-Bezug sol-
len erhöht werden. Daneben umfasst der Antrag der Regierungsfraktionen eine Rei-
he von Überarbeitungen des SGB II und des SGB XII. 

Neue Hinzuverdienstregelung (§ 11b Absatz 4) 
Der Gesetzentwurf sieht vor, Anreize zur Annahme einer voll sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung für Haushalte mit Arbeitslosengeld II-Bezug zu erhöhen, 
indem die Erwerbstätigen-Freibeträge im SGB II neugestaltet werden. Konkret soll 
der bisherige § 30 SGB II so abgewandelt werden, dass von Bruttomonatseinkom-
men zwischen 800 Euro und 1.000 Euro 20 Prozent statt bisher zehn Prozent frei-
gestellt werden. Oberhalb von 1.000 Euro bis zu den bisher gültigen Obergrenzen 
(1.200/1.500 Euro) gilt weiterhin ein Freibetragssatz von zehn Prozent. Für erwerbs-
tätige ALG-II-Empfänger – so genannte „Aufstocker“ – mit einem Einkommen bis 
800 Euro ändert sich durch die Reform nichts. Für alle anderen steigt das verfügba-
re Einkommen um bis zu 20 Euro im Monat. Bezieher höherer Einkommen werden 
also relativ zu Leistungsbeziehern, die nicht oder nur wenig arbeiten, geringfügig 
besser gestellt. 

Simulationsrechnungen des IAB (Bruckmeier et al. 2010) zeigen, dass von der Re-
form weder starke Effekte auf das Erwerbsverhalten und die Kosten der Grundsi-
cherung noch auf die Anzahl der von SGB-II-Leistungen abhängigen Haushalte zu 
erwarten sind. 

Durch die Reform der Hinzuverdienstregeln wird das Aufstocken gegenüber dem 
Leistungsbezug ohne Erwerbstätigkeit nur geringfügig attraktiver. Sie erzeugt auch 
nur geringe Anreize, in umfangreichere Beschäftigungsverhältnisse zu wechseln. 
Entsprechend ergeben die Simulationsrechnungen, dass die Zahl der Erwerbsper-
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sonen um circa 5.000 steigen könnte (Partizipationseffekt) und das Arbeitsvolumen 
um lediglich 1.000 Vollzeitäquivalente1 zunähme. 

Die geringfügige Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeiten führt dazu, dass 
kurzfristig, das heißt bevor die neue Regelung zu Änderungen im Arbeitsangebots-
verhalten führt, 81.000 Haushalte erstmals einen Anspruch auf Leistungen für den 
Lebensunterhalt (ALG II) oder die Kosten der Unterkunft (KdU) erwerben. Dies ist 
mit Mehrkosten im SGB II von circa 185 Millionen Euro verbunden, wovon 23 Millio-
nen Euro auf ALG II und 162 Millionen Euro auf die KdU entfallen. Die Veränderung 
der Hinzuverdienstregelung hat nicht nur innerhalb des ALG-II-Bezugs, sondern 
auch außerhalb der Grundsicherung Auswirkungen. In geringem Umfang (circa 
10.000 Haushalte) verringert sich kurzfristig die Zahl der Wohngeldempfänger, da 
diese sich nun im SGB II finanziell besser stellen und in die Grundsicherung wech-
seln. Umgekehrt steigt die Zahl der Empfänger des Kinderzuschlages (22.000 
Haushalte), da die neue Hinzuverdienstregelung den Kreis der Anspruchsberechtig-
ten ausweitet. Dies ist mit Einsparungen im Wohngeld (–26 Millionen Euro) und 
Mehrkosten beim Kinderzuschlag (45 Millionen Euro) verbunden. Insgesamt führt 
die Reform kurzfristig zu höheren Ausgaben von 204 Millionen Euro. 

Der Gesetzentwurf strebt eine Verbesserung der Anreize zur Aufnahme einer voll 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung für Haushalte mit SGB-II-Bezug an. 
Sie bewegt sich nach Analysen des IAB im nicht messbaren Bereich und wird dem-
nach verfehlt. Durch die geringen Effekte auf das Erwerbsverhalten, die von der 
Reform ausgelöst werden, unterscheiden sich auch die Wirkungen mit und ohne 
geändertes Arbeitsangebotsverhalten nur in geringem Maße. Erfüllen sich die simu-
lierten, durch die Reform ausgelösten geringfügigen Änderungen des Erwerbsver-
haltens, ist langfristig mit zusätzlichen öffentlichen Ausgaben in Höhe von etwa 240 
Millionen Euro zu rechnen. 

Letztlich hängt die politische Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung der 
Hinzuverdienstregeln davon ab, welchen Zielen Vorrang eingeräumt wird: dem Teil-
habeziel einer Arbeitsaufnahme (Partizipationseffekt) auch mit geringer Erwerbsbe-
teiligung, einer Ausweitung des Arbeitsangebots über mehr Wochenstunden (Ar-
beitsvolumeneffekt) oder dem Ziel, die Sozialausgaben zu begrenzen. Der Gesetz-
geber sieht sich hier mit konkurrierenden Zielen konfrontiert. Eine klare Empfehlung 
aus wissenschaftlicher Sicht kann daher nicht abgegeben werden (vergleiche 
Bruckmeier et al. 2010). 

                                                 
1  Hier werden Personen mit einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden unterstellt. 
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3 Zu c) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und e) 
Antrag der Fraktion der SPD 

Allgemeiner Mindestlohn 
Der Anträge der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen enthalten die Forderung nach 
einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von 7,50 bzw. 8,50 Euro pro Stunde. 

Bei der Beurteilung eines Mindestlohns ist zwischen Lohn- und Beschäftigungswir-
kungen zu unterscheiden. Unbestritten ist dabei, dass ein wirksamer Mindestlohn 
die Löhne der Betroffenen erhöht und somit die Lohnungleichheit im Niedriglohnbe-
reich reduziert. Mögliche Beschäftigungswirkungen eines Mindestlohns dürfen aller-
dings nicht vernachlässigt werden. Dabei kommen zwei gegensätzliche Wirkungs-
mechanismen zum Tragen: Unternehmen reduzieren bei einer Lohnerhöhung durch 
die Einführung eines Mindestlohnes die Nachfrage nach Arbeit – damit gehen Ar-
beitsplätze verloren und Beschäftigte mit niedriger Produktivität werden aus dem 
Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Allerdings sind auch arbeitsangebotsseitige Effekte 
bei Einführung eines Mindestlohns zu nennen. Je segmentierter, differenzierter und 
intransparenter der Arbeitsmarkt ist, desto geringer wird demnach das für einen ein-
zelnen Arbeitnehmer relevante Arbeitsplatzangebot und desto größer ist die Markt-
macht der Unternehmen. Ein Mindestlohn kann in einer solchen Situation einen Im-
puls zu mehr Beschäftigung geben, wenn den Arbeitsmarkt beherrschende Firmen 
Löhne unterhalb des markträumenden Niveaus setzen. Allerdings dürfte sich die 
empirische Relevanz auf wenige Segmente des Arbeitsmarktes beschränken. Auch 
eine schnellere Besetzung offener Stellen durch ein größeres Arbeitsangebot kann 
zu positiven Beschäftigungseffekten führen. Schließlich ist es möglich, dass Motiva-
tion und Produktivität eines Arbeitnehmers durch den tendenziell größeren Abstand 
zwischen Arbeitseinkommen und ALG II gesteigert und die Bindung an das Unter-
nehmen verstärkt werden.  

Die Wirkungsrichtung von Mindestlöhnen auf die Beschäftigung hängt letztlich da-
von ab, welcher der genannten Effekte dominiert. Der Nettoeffekt auf die Beschäfti-
gung ist somit ex ante unbestimmt. Entscheidend ist die festgesetzte Höhe der 
Lohnuntergrenze in Relation zum Medianlohn und die Anzahl der vom Mindestlohn 
betroffenen Personen.  

Bei einer bundesweit einheitlichen Mindestlohnhöhe von 7,50 Euro muss davon 
ausgegangen werden, dass in Ostdeutschland die negativen Auswirkungen über-
wiegen und bestehende Beschäftigungsverhältnisse abgebaut bzw. neue verhindert 
werden. Für Westdeutschland hingegen ist anzunehmen, dass diese Mindestlohn-
höhe weniger beschäftigungsschädlich ist. Allerdings sind auch in den alten Bun-
desländern negative Beschäftigungseffekte in bestimmten Bereichen des Arbeits-
marktes, insbesondere bei personalintensiven einfacheren Dienstleistungen, wahr-
scheinlich. Außerdem dürfte ein allgemeiner Mindestlohn die Beschäftigungschan-
cen von bestimmten Personengruppen (zum Beispiel von Jugendlichen) schmälern. 
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Lässt man mögliche negative Beschäftigungseffekte außer Acht, so ist im Kontext 
des SGB II zudem darauf hinzuweisen, dass ein Mindeststundenlohn von 7,50 Euro 
wegen der Berücksichtigung des Haushaltskontextes bei der Bemessung der Trans-
ferleistungen und der zum Teil geringen Arbeitszeiten nur einen bestimmten Perso-
nenkreis über eine Vollzeitbeschäftigung aus dem Hilfebezug herausführen könnte. 
So sind besonders niedrige Stundenlöhne überwiegend im Rahmen von Beschäfti-
gungsverhältnissen mit geringer Arbeitszeit anzutreffen. Eine Lohnerhöhung allein 
wäre also nicht ausreichend – vielmehr müsste gleichzeitig eine Ausweitung der 
Arbeitszeit erreicht werden, um den Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten zu 
können. Gleichzeitig könnten höhere (Einstiegs-)Löhne die Beschäftigungsaussich-
ten von arbeitsuchenden ALG-II-Empfängern und Aufstockern im Allgemeinen ver-
ringern. 

4 Zu c) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Förderung der Integration und Teilhabe von Langzeitarbeitslosen am Arbeits-
leben 
Die geforderte Rücknahme der im Rahmen des „Zukunftspakets“ beschlossenen 
Einsparungsziele im SGB II kann aus wissenschaftlicher Sicht weder eindeutig un-
terstützt noch eindeutig zurückgewiesen werden. Eine klare Aussage wird schon 
allein dadurch verhindert, dass zum derzeitigen Zeitpunkt noch offen ist, mit wel-
chen konkreten Schritten die Bundesregierung die finanzpolitische Vorgabe zu erfül-
len gedenkt. Es ist zudem zu bezweifeln, dass es bei der Umsetzung der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik noch größere Effizienzreserven gibt, die sich allein durch einen 
stärker Ziel gerichteten Einsatz des vorhandenen Instrumentariums realisieren lie-
ßen. Mit dem von der Bundesagentur für Arbeit seit 2002 eingeschlagenen Weg des 
an Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Einsatzes von Eingliede-
rungsmaßnahmen wurden bereits wesentliche Veränderungen umgesetzt.  

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Verminderung der öffentlichen Ausga-
ben im Bereich des SGB II nur durch weniger Maßnahmen oder durch durchschnitt-
lich kostengünstigere Instrumente zu erreichen sein wird. 

Für die Sparvorgabe der Bundesregierung spricht, dass der Bezug von Arbeitslo-
sengeld II kaum durch Maßnahmeteilnahmen reduziert wird. Nach aktuellem Stand 
der Forschung erhöhen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, nichtbetriebliche Trainingsmaßnahmen und die 
Beauftragung Dritter in der mittleren Frist nicht die Wahrscheinlichkeit der Teilneh-
mer, den ALG-II-Bezug zu beenden (Hohmeyer/Wolff 2010; Wolff/Jozwiak 2007; 
Bernhard/Wolff 2008). Betriebsnahe Maßnahmen wie der Eingliederungszuschuss, 
Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante und betriebliche Trainingsmaßnahmen 
erhöhen hingegen die Wahrscheinlichkeit für Teilnehmer ihre Hilfebedürftigkeit zu 
beenden (Jaenichen/Stephan 2009). Allerdings wurde bei den bisherigen Untersu-
chungen nicht für mögliche Mitnahme- und Substitutionseffekte kontrolliert. Außer-
dem haben im SGB II neben dem Ziel der Arbeitsmarktintegration auch der Erhalt, 
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die Verbesserung und die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit sowie die gesell-
schaftliche Teilhabe ihren Platz. Daher sollten die Ausgaben nicht nur mit Blick auf 
den Eingliederungserfolg beurteilt werden. Außerdem ist nicht zu erwarten, dass 
das Aufweichen des „harten Kerns der Arbeitslosigkeit“ ohne fiskalischen Aufwand 
in nennenswertem Umfang zu bewerkstelligen sein wird. Gerade vor dem Hinter-
grund der demographischen Entwicklung macht es Sinn, an dieser Stelle zu inves-
tieren und langzeitarbeitslose Menschen wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. 

Insgesamt erscheint eine sorgfältige Bewertung der Erfahrungen mit dem arbeits-
marktpolitischen Instrumentarium nach sechs Jahren SGB II unter Einbeziehung der 
verschiedenen Zieldimensionen angebracht.  Noch besteht erheblicher Forschungs-
bedarf (vergleiche Koch/Kupka/Steinke 2009). 

Vorrang für Ausbildung für Menschen unter 25 Jahren im SGB II 
Nach den Leistungsgrundsätzen in der gegenwärtigen Fassung § 3(2) SGB II steht 
für unter 25-Jährige ohne Berufsabschluss eine Qualifizierung im Vordergrund: Ist 
keine Vermittlung der unter 25-Jährigen in Ausbildung möglich, soll den jungen 
Grundsicherungsempfängern eine Integration in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegen-
heit, die zur Verbesserung der beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten beitragen, 
angeboten werden. Im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist nun eine stär-
kere Verankerung des Vorrangs von Ausbildung für Menschen unter 25 Jahren vor-
gesehen, wobei in der Begründung zum Antrag der Fokus auf vollwertige Bildungs-
abschlüsse gesetzt wird.  

Der Abschluss einer beruflichen Ausbildung ist nicht nur der beste Schutz vor Ar-
beitslosigkeit. Junge Arbeitslosengeld II-Empfänger mit Ausbildungsabschluss kön-
nen den Grundsicherungsbezug auch deutlich schneller durch eine Integration in 
existenzsichernde Beschäftigung beenden als junge Personen ohne Abschluss 
(Schels 2009). Ausgehend von diesem Befund kann eine Förderung regulärer beruf-
licher Ausbildung für junge Empfänger von Arbeitslosengeld II als entscheidendes 
Mittel der langfristigen Armutsprävention gesehen werden.  

Aus der Übergangsforschung ist zudem bekannt, dass Schulabgänger ohne Ab-
schluss und Hauptschulabsolventen über deutlich schlechtere Chancen auf eine 
reguläre Ausbildung verfügen als Absolventen mit mindestens Mittlerer Reife. Daher 
ist eine besondere Förderung der Ausbildungsintegration junger Personen mit ma-
ximal Hauptschulabschluss begründbar. Gleichwohl stellen darüber hinaus auch 
junge Personen mit Migrationshintergrund eine Risikogruppe mit unterdurchschnittli-
chen Ausbildungschancen dar, so dass eine Fokussierung allein auf junge Perso-
nen ohne ausreichende Bildungsabschlüsse nicht die gesamte Problematik am 
Ausbildungsmarkt erfasst. 

In der Begründung des Antrags wird dargestellt, dass eine Förderung gering qualifi-
zierter unter 25-Jähriger in Ausbildung durch Quoten angestrebt wird. Während 
Quoten vorrangig darauf abzielen, Teilgruppen unter den unter 25-Jährigen den 
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Zugang zu beruflicher Ausbildung zu erleichtern, dürften vor allem sozial benachtei-
ligte junge Erwachsene zusätzliche Unterstützung benötigen, um die Ausbildung 
auch abzuschließen. Es besteht insbesondere bei beruflicher und schulischer Über-
forderung während der Ausbildung das Risiko, dass junge Personen eine Ausbil-
dung abbrechen.  

Einführung eines „Sozialen Arbeitsmarkts“ 
Analysen aus dem IAB zeigen, dass ein großer Anteil der erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen – knapp 40 Prozent – seit der Einführung des SGB II Anfang 2005 bis En-
de 2008 durchgehend im Leistungsbezug waren. Neuere Analysen aus dem Panel 
„Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit“ (PASS) belegen ebenfalls, dass besonders für 
Hilfebedürftige mit mehreren Risikomerkmalen die Wahrscheinlichkeit eines Über-
gangs in Beschäftigung außerordentlich gering ist.  

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass es eine Gruppe von arbeitslosen Hilfebe-
dürftigen gibt, für die ein sozialer Arbeitsmarkt die Chancen auf Teilhabe und Ent-
wicklung individueller Perspektiven deutlich steigern könnte. Es ist jedoch schwer, 
den Umfang des Bedarfs verlässlich zu bestimmen, Schätzwerte lassen sich den 
Paneluntersuchungen des IAB entnehmen. Die Anzahl der Hilfebedürftigen, die En-
de 2008 seit mindestens vier Jahren durchgängig arbeitslos sind, umfasst  nach 
Untersuchungen des IAB eine Größenordnung von etwa 200.000 Personen. Vorläu-
fige Schätzungen auf der Basis des Haushaltspanels PASS ergeben eine Größen-
ordnung von 400.000 Arbeitslosen, die so viele Risikofaktoren haben, dass bei die-
sen Personen nur noch wenige Übergänge in reguläre Beschäftigung gelingen. Da-
mit dürfte die Obergrenze des Potenzials für einen sozialen Arbeitsmarkt markiert 
sein. 

Wenn man die Einführung eines sozialen Arbeitsmarktes anstrebt, ist in jedem Fall 
sicherzustellen, dass Zuweisungen in Maßnahmen eines sozialen Arbeitsmarktes 
nach sehr strengen Kriterien erfolgen, da sonst die eigentliche Zielgruppe verfehlt 
wird, während gleichzeitig bei den Teilnehmer/-innen Lock-In-Effekte wirksam wer-
den, die deren Integrationschancen stark beeinträchtigen. Den Beschäftigung schaf-
fenden Maßnahmen muss daher eine intensive Aktivierungsphase vorgeschaltet 
sein. Trotz der Arbeitsmarktferne der potenziellen Teilnehmer an einem sozialen 
Arbeitsmarkt ist auch bei diesen Personen darauf zu achten, dass die Wiederein-
gliederungsperspektive nicht gänzlich verloren geht. So sollten immer wieder Fens-
ter zur Verfügung stehen, in denen die Arbeitsmarktchancen neu bewertet und ggf. 
neue Strategien zur Integration entwickelt werden. 

Maßnahmen eines sozialen Arbeitsmarktes sind so auszugestalten, dass auch die-
jenigen erreicht werden, deren Belastbarkeit nur eine Teilzeitbeschäftigung ermög-
licht. Außerdem sind Betreuungsmöglichkeiten beispielsweise für sozial benachtei-
ligte oder psychisch auffällige Teilnehmer/-innen vorzusehen. Alle bisherigen Analy-
sen zur Wirksamkeit öffentlich geförderter Beschäftigung deuten aber darauf hin, 
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dass die Zuweisungskriterien häufig aufgeweicht werden, wodurch negative Einglie-
derungseffekte für die arbeitsmarktnäheren Teilnehmer/-innen entstehen. 
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